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(54) MONITORANORDNUNG

(57) Eine Monitoranordnung (10) enthaltend ein Ge-
häuse (12); einen in dem Gehäuse gehaltenen Monitor
(14); und Befestigungsmittel zum Befestigen des Geh-
äuses (12) in einem öffentlichen Verkehrsmittel; ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Monitor (14) ein Modul

bildet, das zerstörungsfrei lösbar in dem Gehäuse (12)
befestigbar ist; und eine selbstauslösende Feuerlö-
scheinrichtung (16) vorgesehen ist, mit welcher Feuer
in oder an der Monitoranordnung (10) löschbar sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Monitoranordnung
enthaltend:

(a) ein Gehäuse;
(b) einen in dem Gehäuse zur öffentlichen Anzeige
von Inhalten gehaltenen Monitor; und
(c) Befestigungsmittel zum Befestigen des Gehäu-
ses in einem öffentlichen Verkehrsmittel.

[0002] Monitore werden in öffentlichen Verkehrsmit-
teln, beispielsweise in Bussen und Bahnen, Schiffen
und Flugzeugen, und an den zugehörigen Bahnhöfen,
Stationen und Bushaltestellen zur öffentlichen Anzeige
von beispielsweise Inhalten, etwa Informationen und
Werbung eingesetzt. Multifunktionsdisplays in Bussen
und Bahnen dienen beispielsweise zur Anzeige des
nächsten Halts, von Verspätungen und dergleichen.
Die Inhalte sollen imGegensatz zur Anzeige auf persön-
lichen Endgeräten, etwa Tablett oder Smartphone, für
jedermann sichtbar sein. Entsprechend werden diese
gut sichtbar öffentlich angezeigt.
[0003] Bei einemAusfall eines solchenMultifunktions-
displays ist es wichtig, diese zeitnah zu reparieren oder
zu ersetzen. Es gibt ferner digitalisierte Werbetafeln, die
mit der jeweils aktuellen Werbung bespielt werden. De-
ren Funktionstüchtigkeit ist unkritisch für den Betrieb des
Verkehrsmittels. Es gibt ferner Monitore, die zur Anzeige
von Informationen im Steuerraum des Verkehrsmittels,
etwa für den Zugführer oder die Zugführerin dienen.
[0004] Bei einem Ausfall dieser Monitore ist das Ver-
kehrsmittel nicht mehr fahr‑ bzw. flugtauglich.

Stand der Technik

[0005] Bekannte Monitore müssen in Europa bei-
spielsweise die Norm EN45545 Teil 2 erfüllen um in
öffentlichen Verkehrsmitteln zugelassen zu werden.
Die Norm umfasst insbesondere Sicherheitsanforderun-
gen an den Brandschutz in Schienenfahrzeugen, ferner
die EN50155, welche die Anforderungen an die Rüttel‑
und Schüttelfestigkeit, die EMV-Verträglichkeit und die
Feuerfestigkeit der Anordnung und der Materialien. Bei-
spielsweise wird besonders feuerfestesGlas amDisplay
eingesetzt. Alle Komponenten sind fest miteinander ver-
bunden, umbei einerStörungmit FeuergefahrFahrgäste
und die Umgebung zu schützen. Sie werden hersteller-
seitig verklebt, verschweißt oder verschraubt und als
Ganzes montiert und demontiert. Beispiele für solche
Monitore sind auf der Seite www.televic.com offenbart.
[0006] DE10 2009 023 422 A1 offenbart eine elektri-
sche Bauteilkomponente mit einem Gehäuse und einer
darin befindlichen elektrischen Schaltung. In dem glei-
chen Gehäuse wie die offene Schaltung ist eine Lösch-
vorrichtung angeordnet, die im Brandfall innerhalb des

Gehäuses einen Löschvorgang auslöst. Ein weiteres
Gehäuse, in dem diese elektrische Bauteilkomponente
gehalten ist, ist nicht offenbart.
[0007] DE 10 2013 203 482 A1 offenbart einen Trans-
portwagen für Flugzeuge mit einer Mehrzahl von Ein-
schubfächern für Tablett-Computer und einem Feuerlö-
scher. Der Transportwagen dient zur Aufbewahrung der
ausgeschaltetenTablett-Computer. Inhaltewerden inder
Aufbewahrungsposition auch dann nicht nach außen
angezeigt, wenn sie eingeschaltet sind.
[0008] US 10,543,799 B1 offenbart eine Isolations-
kammer zur Aufnahme von persönlichen, batteriebetrie-
benen Endgeräten. Die von den Endgeräten angezeig-
ten Inhalte sollen möglichst nur für denjenigen/diejenige
sichtbar sein, die dazu befugt sind.
[0009] Bekannte Monitoranordnungen haben auf-
grund der Anforderungen aus der Norm ein hohes Ge-
wicht und erfordern eine aufwändige Montage. Die Her-
stellung der normgerechtenMonitoranordnungen erfolgt
in vergleichsweise geringen Stückzahlen, wodurch die
Herstellung und die Zulassungen teuer sind. Die Moni-
tore sind daher auf Langlebigkeit ausgelegt. Fortschritte
im Bereich der Monitor‑ und/oder Kommunikationstech-
nologiewerdenentsprechendnurmit großemZeitverzug
implementiert. Das einfache Ersetzen der Monitore ist
durch die Fahrzeugzulassungen und die speziell herge-
stellten Monitore nicht möglich. Reparaturen sind somit
sehr kostenintensiv und zeitaufwändig.
[0010] Es sind ferner beispielsweise auf der Webseite
www.amfe.de selbstauslösende Feuerlöscher bekannt.
Die Selbstauslösung erfolgt über eine Glasampulle, mit
welcher ein Auslassventil für das Löschmittel kontrolliert
wird. Steigt die Temperatur, platzt die Glasampulle und
das Ventil öffnet. Die Feuerlöscher werden in Schalt-
schränken, Elektroverteilern und anderen elektrischen
Anlagen eingesetzt und werden neben Schaltschränken
für den Einsatz in den Bereichen Automotive, Train,
elektrische Geräte und Sammlungen beworben.

Offenbarung der Erfindung

[0011] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine kostengüns-
tige Monitoranordnung der eingangs genannten Art zu
schaffen, welche leicht zu installieren ist und die Imple-
mentierung von technologischem Fortschritt schneller
ermöglicht.
[0012] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass

(d) der Monitor ein Modul bildet, das zerstörungsfrei
lösbar in dem Gehäuse befestigbar ist; und
(e) eine selbstauslösende Feuerlöscheinrichtung
vorgesehen ist, mit welcher Feuer in oder an der
Monitoranordnung löschbar sind.

[0013] Die erfindungsgemäße Lösung ermöglicht es,
denMonitor aus demGehäuse zu lösen und zu ersetzen
oder zu warten. Das Gehäuse kann an Ort und Stelle
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verbleiben. Das bei Monitoren für die öffentliche Anzeige
oft über Kopf zu handhabende Gewicht ist entsprechend
geringer. Das Gehäuse ermöglicht die Nutzung einer
Feuerlöscheinrichtung im Bereich des Monitors. Eine
solche Feuerlöscheinrichtung bildet eine kompensatori-
sche Maßnahme zur Erfüllung der Anforderungen der
Norm für die Zulassung nach EN45545.
[0014] Anders als bekannteMonitoranordnungen sind
Gehäuse und die darin befindlichen Komponenten, ne-
ben demMonitor beispielsweise auch Speicher, Control-
ler, Schnittstellen etc., nicht verklebt oder verschweißt,
sondern modular zusammensetzbar. Es müssen nur die
Komponenten ausgetauscht oder gewartet werden, die
tatsächlich veraltet, beschädigt oder nicht-funktionstüch-
tig sind. Das ist nachhaltig, schneller und deutlich weni-
ger kostenintensiv.
[0015] Form und Farbe des Gehäuses können an un-
terschiedliche Designs des Verkehrsmittels angepasst
werden, ohnedasshierfürneueProduktionslinien fürden
Monitor aufgemacht werden müssen. Es kann für alle
Gehäuse gleicher Größe aber mit unterschiedlichen De-
signs, Farben und Materialien ein in der Größe passen-
der Monitor verwendet werden.
[0016] Statt eines Monitors, dessen Materialien be-
sonderenAnforderungenandieFeuerfestigkeit genügen
müssen, kann ein handelsüblicher und kostengünstiger
Monitor beispielsweise aus der Massenproduktion für
den Industriemarkt verwendet werden. Ein solcherMoni-
tor muss hinsichtlich der NormEN45545 keine besonde-
renAnforderungenerfüllen, denndie zusammenmit dem
Monitor in dem Gehäuse vorgesehene Feuerlöschein-
richtung bildet eine kompensatorische Maßnahme, wel-
che als Ganzes die Anforderungen der Norm an die
Feuerfestigkeit erfüllen. Es ist somit möglich, für die An-
ordnung eine Plattformzulassung zu erhalten, die unab-
hängig von der konkreten Ausgestaltung des Monitors
und insbesondere seiner Feuerfestigkeit ist. Der Monitor
kann bei Bedarf durch einen Monitor mit neuerer Tech-
nologie ersetzt werden ohne dass das gesamte Zertifi-
zierungsverfahren neu durchlaufen werden muss. Statt-
dessen ist es ausreichend eine einfache Konformitäts-
erklärung abzugeben.
[0017] Handelsübliche Monitore, insbesondere im In-
dustriebereich, sind vergleichsweise kostengünstig und
ständig verfügbar. Ein defekter Monitor kann entspre-
chend sehr schnell ersetzt werden. Eine zügige Repa-
ratur ist insbesondere dann wichtig, wenn die Einsatz-
fähigkeit des Verkehrsmittels von der Funktionsfähigkeit
des Monitors abhängt.
[0018] Der Monitor muss weder in einem langwierigen
Prozess gesondert gefertigt werden, noch in größeren
Mengen teuer gelagert werden.
[0019] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Ge-
häuse geschlossenen ist und eine von der Vorderseite
des Monitors verschließbare Öffnung oder eine transpa-
rente Scheibe an der Vorderseite des Gehäuses auf-
weist. Die Öffnung kann vom Monitor selber oder von
einer transparenten Scheibe, beispielsweise einer

durchsichtigen Abdeckung verschlossen sein. Ein ge-
schlossenes Gehäuse hat den Vorteil, dass Löschmittel
im Gehäuseinneren bleibt und nicht austreten kann.
Dadurch wird Verschmutzung der Umgebung und Be-
lastung von beispielsweise Fahrgästen vermieden.
[0020] Alternativ ist vorgesehen, dass das Gehäuse
auf der Rückseite ganz oder teilweise offen ist und Be-
festigungsmittel aufweist, mit welchen das Gehäuse an
einer Oberfläche befestigbar ist, so dass derGehäusein-
nenraum abgeschlossen ist. Bei dieser Ausgestaltung
kann insbesondere auf dieRückwand verzichtet werden.
Dadurch wird das Gehäuse leichter und erfordert weni-
ger Material bei der Herstellung. Das Gehäuse wird
durch die Oberfläche, an der es angebracht wird, abge-
schlossen, so dass auch ohne Rückwand ein abge-
schlossener Innenraum vorliegt, aus dem das Löschmit-
tel nicht austreten kann. Es versteht sich, dass geeignete
Dichtungen verwendet werden können, mit denen das
Gehäuse gegenüber der Oberfläche abgedichtet wird.
[0021] Eine besonders geeignete Feuerlöscheinrich-
tung umfasst einen Zylinder mit einem Feuerlöschme-
dium und einen Sensor oder Auslöser umfasst. Der Aus-
löser kann beispielsweise von einer Glasampulle gebil-
det sein, die ein Ventil verschließt. Bei Erreichen eines
Temperaturschwellwerts platzt die Glasampulle und das
Ventil öffnet. Dann kann das Löschmittel austreten. Der-
artige Ventile sind aus Sprinkleranlagen bekannt. Alter-
nativ ist ein Ventil vorgesehen, dessen Ventilschließkör-
per nach Maßgabe eines Sensorsignals von einem Ak-
tuator geöffnet wird.
[0022] Um eine schlanke Anordnung zu erreichen,
kann vorgesehen sein, dass der Monitor auf der Rück-
seite gekrümmt ist, so dass ein Bereich mit geringerer
Dicke gebildet wird und die Feuerlöscheinrichtung in
diesem Bereich angeordnet ist. Bei einem quaderförmi-
gen Gehäuse wird folglich das freie Volumen genutzt,
das durch die plane Gehäusewandung und gekrümmte
Monitorrückseite gebildet ist.
[0023] Wenn der Monitor sehr flach ausgebildet ist,
reicht das freie Volumenmöglicherweise nicht aus. Dann
muss das Gehäuse zusätzliche Tiefe für die Aufnahme
des Zylinders aufweisen. Eine alternative Ausgestaltung
sieht daher vor, dass der Zylinder in einem geschlosse-
nen Hohlraum außerhalb des Gehäuses angeordnet
sind, welcher über ein Rohr, einen Schlauch oder einen
anderen geeigneten Verbindungskanal mit dem Inneren
des Gehäuses verbunden ist.
[0024] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass derMonitor
von einemhandelsüblichen Industriemonitor gebildet ist.
Unter einem handelsüblichen Monitor wird ein Monitor
verstanden, der inMassenproduktion kostengünstig her-
gestellt wird und nicht den Anforderungen der oben auf-
geführtenNormentspricht. DerartigeMonitore sind stän-
dig kommerziell verfügbar und verwirklichen regelmäßig
neue Technologien.
[0025] Besonders bevorzugte Monitoranordnungen
verfügenüber eineodermehrereStandardschnittstellen,
über welche Energie und/oder Informationen übertrag-
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bar sind. Für die Bereitstellung elektrischer Energie kann
ein Transformator vorgesehen sein, der im Gehäuse
angeordnet ist. Alternativ kann der Transformator ggf.
gemeinsam mit weiteren Komponenten in einer Box an-
geordnet sein, die an dem Gehäuse befestigt ist.
[0026] Zur Übertragung von Informationen, insbeson-
dere der anzuzeigenden Inhalte, sind Schnittstellen, et-
wa ein USB-Anschluss, eine HDMI-Schnittstelle oder
dergleichen vorgesehen. Alternativ oder zusätzlich kön-
nen eine oder mehrere Drahtlosschnittstellen, etwa
WLAN‑, Infrarot‑, Nearfield‑ oder Bluetoothschnittstellen
vorgesehen sein. Es versteht sich, dass dann die zu den
Schnittstellen gehörigen elektronischen Schaltungen
und bei Drahtlosschnittstellen auch Sender-Empfänger
installiert sind. Standardisierte Schnittstellen, wie bei-
spielsweise die oben aufgeführten, haben den Vorteil,
dass die Installation neuer Monitore in dem Gehäuse
ohne aufwändige Softwareimplementierung erfolgen
kann. Es muss nicht zwingend ein identischer Monitor
eingebaut werden. Vielmehr kann jeder Monitor mit den
gleichen Abmessungen und Schnittstellen eingebaut
werden.
[0027] Es kann eine Steuereinheit zur Steuerung des
Monitors in oder an dem Gehäuse vorgesehen sein,
welche über die Schnittstelle kommuniziert. Die Steuer-
einheit kann fernbedienbar sein und beispielsweise mit
einer drahtlosen Fernbedienung kommunizieren. Die
Steuereinheit kann aber auch fest verdrahtet an eine
Verkehrsmittelsteuerung angeschlossen sein. Mit dieser
können Daten ausgetauscht werden. Die Steuerung
kann insbesondere Daten‑ oder Steuerungssignale aus-
werten und konvertieren und Schnittstellen oder Forma-
te, beispielsweise HDMI Anschüsse in andere Formate,
beispielsweise M12 adaptieren. Die Steuerung kann fer-
ner zur Steuerung der öffentlich angezeigten Inhalte der
Monitore dienen und lokal ausliefern. Mit der Steuerung
können Befehlssignale, Steuersignale und Inhalte intern
kontrolliertwerdenoder auseinemexternenBus-System
übermittelt werden. Sensordaten vonBewegungssenso-
ren, Kameras, können mit der Steuerung ausgewertet
werden und definierte Aktionen ausgelöst werden. Bei-
spiele sind Helligkeit; Kontrast; Aktionen; Videodaten:
Darstellungen, Analyse, Auswertung und/oder Konver-
tierung.
[0028] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tungderErfindung ist vorgesehen, dasswenigstens zwei
Monitore mit der Steuereinheit steuerbar sind. In vielen
Anwendungen dient ein Monitor zur Anzeige von Fahrt-
informationen, während auf einem anderen, benachbar-
ten Monitor Informationen, Nachrichten, Bilder, Filme,
Werbung und dergleichen gezeigt werden. Diese Moni-
tore können beide über die gleiche Steuereinheit steuer-
bar sein, wodurch der Beschaffungs‑, Installations‑ und
Wartungsaufwand für nur eine statt zwei Steuereinheiten
anfällt.
[0029] Bei einer weiterenAusgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, dass Das Gehäuse aus Metall, nicht-
brennbarem Kunststoff, Glas, Verbundstoff oder einem

anderen nicht-brennbaren Material gefertigt ist. Das Ge-
häuse trennt dann den Innenraum, in dem Brandgefahr
aufgrund des nicht normgerechtenMonitors besteht, von
der Umgebung. Der Innenraum wird durch die Feuer-
löscheinheit geschützt.
[0030] Es kann vorgesehen sein, dass der Monitor
rüttel‑und schüttelfest ist. Alternativ ist derMonitor rüttel‑
und schüttelfest im Gehäuse gehalten. Der vom Ver-
kehrsmittel aufdieMonitoranordnungausgeübtemecha-
nische Stress wird dann nicht auf den Monitor selber
übertragen.
[0031] Bei einer weiterenAusgestaltung der Erfindung
ist eine Kamera und/oder ein Bewegungssensor um-
fasst. Die Kamera und/oder der Bewegungssensor kön-
nen zu Überwachungszwecken dienen. Die aufgenom-
menen Signale können über eine Schnittstelle nach au-
ßen übertragen werden. Eine besonders einfache Aus-
gestaltung der Erfindung sieht vor, dass die Kamera
und/oder der Bewegungssensor erfassen, ob Personen
in der Nähe sind. Falls dies nicht der Fall ist, kann der
Monitor abgeschaltet werden. Dies schont den Monitor
und spart Energie. Es ist ferner vorgesehen, dass die
Energieversorgung durch die Steuerung abgeschaltet
wird, wenn die Feuerlöscheinheit auslöst.
[0032] Die Erfindung lässt sich besonders vorteilhaft
mit einer Modulanordnung zur Herstellung von Monito-
ranordnungen für öffentliche Verkehrsmittel verwirkli-
chen. Die erfindungsgemäßeModulanordnung umfasst:

(a) eine Vielzahl von Gehäuse unterschiedlicher Art
und Größe;
(b) eineVielzahl vonMonitoren unterschiedlicher Art
und Größe, welche in größenmäßig zugehörige Ge-
häuse zerstörungsfrei lösbar einbaubar sind; und
(c) eine Vielzahl von selbstauslösenden Feuerlö-
scheinrichtungen, deren Größe an die Gehäuse an-
gepasst sind; wobei
(d) die für eine Verwendung ausgewählten Gehäu-
se, Monitore und Feuerlöscheinrichtungen in unter-
schiedlichen Kombinationen modulhaft zusammen-
baubar sind.

[0033] Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche. Ein Ausführungsbeispiel ist
nachstehend unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert.

Definitionen

[0034] In dieser Beschreibung und in den beigefügten
Ansprüchen haben alle Begriffe eine dem Fachmann
geläufige Bedeutung, welche der Fachliteratur, Normen
und den einschlägigen Internetseiten und Publikationen,
insbesondere lexikalischer Art, beispielsweise www.Wi-
kipedia.de, www.wissen.de oder der Wettbewerber,
forschenden Institute, Universitäten und Verbände dar-
gelegt sind. Insbesondere haben die verwendeten Be-
griffe nicht die gegenteilige Bedeutung dessen, was der
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Fachmann den obigen Publikationen entnimmt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0035]

Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung einer Mo-
nitoranordnung nach einem ersten Aus-
führungsbeispiel.

Fig.2 ist eine Explosionsdarstellung der Monitoran-
ordnung aus Figur 1.

Fig.3 sind Seitenansichten der Monitoranordnung
aus Figur 1.

Fig.4 illustriert die Monitoranordnung aus Figur 1
mit Versorgungsbox zur Steuerung des Moni-
tors.

Fig. 5 ist eine Explosionsdarstellung einer Monitor-
anordnung nach einem zweiten Aus-
führungsbeispiel.

Fig.6 illustriert die für das Gehäuse der Monitoran-
ordnung aus Figur 5 erforderlichen Bauteile.

Fig.7 zeigt das fertig montierte Gehäuse für eine
Monitoranordnung aus Figur 5 aus einer ers-
ten Perspektive.

Fig.8 zeigt das fertig montierte Gehäuse für eine
Monitoranordnung aus Figur 5 aus einer
zweiten Perspektive.

Fig.9 ist eine Vorderansicht einer Monitoranord-
nung nach einem dritten Ausführungsbei-
spiel, bei dem der Zylinder mit dem Löschmit-
tel außerhalb des Gehäuses angeordnet ist.

Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht der Anordnung
aus Figur 9.

Fig. 11 ist eine Draufsicht auf die Anordnung aus Fi-
gur 9.

Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht der Anord-
nung aus Figur 9.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

1.Ausführungsbeispiel (Fig. 1‑4)

[0036] Figuren 1‑4 zeigen eine allgemein mit 10 be-
zeichnete Monitoranordnung. Die Monitoranordnung
dient als öffentliche Anzeige von Informationen und wird
gut sichtbar für alle Personen im Umkreis in öffentlichen
Verkehrsmitteln angebracht. Die Monitoranordnung um-

fasst ein Gehäuses 12, einen Monitor 14 mit einem
flachen Bildschirm und eine Feuerlöscheinrichtung 16.
Das Gehäuse 12 besteht aus einem Rahmen 18 mit
Seiten 20, 22, 24 und 26, einer feuerfesten, durchsich-
tigen Frontscheibe 28 und einer Rückwand 30mit einem
Rand 32.
[0037] Der Monitor 14 ist auf der Rückseite gekrümmt.
Der mittlere Bereich ist dicker als der Randbereich. Die
Rückwand 30 ist plan. Wenn der Monitor 14 in das Ge-
häuse 12 eingesetzt ist, entsteht im Randbereich ein
Hohlraum. In diesenHohlraum ist die Feuerlöscheinrich-
tung 16 befestigt. Alternativ ist der Monitor nicht ge-
krümmt, sondern beispielsweise rechteckig. Dann ist
Das Gehäuse derart gestaltet, dass ein Hohlraum für
die Feuerlöscheinrichtung gebildet ist. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel ist auf der gegenüberliegenden
Seite eine weitere Feuerlöscheinrichtung befestigt. Die
Feuerlöscheinrichtung ist ein Behälter mit einem un-
schädlichen, rückstandslosen und nicht-toxischen
Feuerlöschmedium, wie es beispielsweise unter dem
Handelsnamen Novec vertrieben wird. Der Behälter
weist ein Ventil auf, welches von einer Glasampulle
verschlossen wird, die bei hohen Temperaturen platzt
und dasVentil öffnet. Derartige Feuerlöscheinrichtungen
sind beispielsweise unter dem Handelsnamen Amfe be-
kannt und brauchen daher hier nicht näher erläutert
werden.
[0038] Die Materialien des Gehäuses 12 sind aus
feuerfestemMaterial, beispielsweiseMetall. Der Monitor
14 ist ein kommerziell verfügbarer, handelsüblicher Mo-
nitor. Derartige Monitoren sind vergleichsweise kos-
tengünstig.
[0039] EinBewegungssensorerfasst, ob jemand inder
Nähe ist.Wenndies nicht der Fall ist, schaltet derMonitor
ab um Energie zu sparen. Eine Drahtlosschnittstelle in
einer über Kabel angeschlossenen Versorgungsbox 34
erlaubt die Fernbedienung des Monitors, etwa die Ein-
stellung von Helligkeit oder anderen Parametern, Anzei-
geprogrammen, Ein‑ und Ausschalten und dergleichen.
Über eine Drahtlosschnittstelle können auch die anzu-
zeigenden Inhalte zum Monitor übertragen werden. Die
Schnittstelle ist gemeinsam mit weiteren Kabelschnitt-
stellen in Form einer HDMI-Datenschnittstelle und eines
USB-Anschlusses und einer Schnittstelle zur Versor-
gung mit elektrischer Energie in der Versorgungsbox
34 angeordnet, die in der Nähe des Gehäuses 12
(Fig.4) oder in dem Gehäuse angeordnet ist. Die Ver-
sorgungsbox 34 ist mit einer Öffnung ausgestattet, die
mit einem diebstahl‑ und manipulationssicheren Ver-
schluss versehen ist.
[0040] Die Anordnung bildet Teil eines Modulbausat-
zes mit einer Vielzahl verschiedener Gehäuse und einer
Vielzahl verschiedener Monitore und Versorgungsbo-
xen. Die Gehäuse können unterschiedliche Größen
und Designs haben und an die Umgebung und den
Anwendungszweck angepasst werden. Die Monitore
brauchen lediglich eine geeignete Größe und können
in verschiedenen Gehäusen eingesetzt werden. Wird
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ein Teil des Gehäuses, beispielsweise die Frontscheibe
28, beschädigt, so braucht nur diese ersetzt werden. Die
übrigen Teile können weiter verwendet werden. Auch
wenn ein Monitor 14, etwa aufgrund fortschreitender
Technologie oder langem Einsatz ersetzt werden soll,
kann das Gehäuse 12 weiterhin verwendet werden. Der
Monitor 14 selber hat ein geringeres Gewicht als die
gesamte Anordnung 10, was die Handhabung erleich-
tert.
[0041] Das Gehäuse 12 ist als geschlossenes Gehäu-
se ausgebildet und die Feuerlöscheinrichtung ist inner-
halb des Gehäuses angeordnet. Wenn, beispielsweise
aufgrund defekter elektrischer Komponenten, ein Feuer
im Gehäuse ausbricht, löst die Feuerlöscheinrichtung
aus. Das Löschmedium füllt das Gehäuse 12 aus und
löscht das Feuer unmittelbar nach dessen Ausbruch. Da
das Gehäuse 12 dicht ist, kann kein Löschmittel in die
Umgebung austreten. Die beschädigten Teile der Moni-
toranordnung 10 können demontiert und ersetzt werden
ohne dass die Umgebung beeinträchtigt wurde. Mit der
Anordnung 10 wird eine normgerechte Plattformtechno-
logie geschaffen, die als Ganzes zertifizierbar ist.

2. Ausführungsbeispiel (Fig.5‑8)

[0042] Figuren 5 bis 8 zeigen eine Monitoranordnung
110mit einer ähnlichen Funktionsweise, wie dieMonitor-
anordnung 10 des ersten Ausführungsbeispiels. Anders
als die Monitoranordnung 10 wird hier ein Gehäuse 112
ohneRückwand verwendet. DasGehäuse112wird statt-
dessen an einerOberfläche, beispielsweise einer planen
Wand, an einem Schrank oder einem Raumteiler befes-
tigt. ZudiesemZweck sindBefestigungselemente 116an
der Oberfläche 120 befestigt, an denen der Monitor 114
montiert wird. Außerdem sind Befestigungselemente
118 für das Gehäuse 112 vorgesehen. Es versteht sich,
dass die Befestigungselemente 116, 118 auch auf ande-
reWeise, etwa einteilig ausgebildet sein können.Wichtig
ist lediglich, dass das Gehäuse 112 dicht an der Ober-
fläche 120 anliegt, so dass wiederum ein geschlossener
Raum gebildet wird, aus dem Löschmittel, das im Brand-
fall aus einem Zylinder 126 abgegeben wird, nicht aus-
treten kann.
[0043] Figuren 6 bis 8 zeigen das Gehäuse. In Figur 6
ist zu erkennen, dass nur die Seitenteile 122 und die
transparente Abdeckung 124 für dasGehäuse 112 erfor-
derlich sind.

3.Ausführungsbeispiel (Fig.9‑12)

[0044] Figuren 9 bis 12 zeigen eine Variante der oben
beschriebenen Monitoranordnungen 210, bei denen ein
besonders flaches Gehäuse 212 und ein besonders fla-
cherBildschirmverwendetwerdenkönnen.Dieminimale
Tiefe des Gehäuses 212 wird nicht durch den Zylinder
214 mit dem Löschmittel bestimmt, da der Zylinder 214
außerhalb des Gehäuses 212 angeordnet ist. Der Zylin-
der 214 kann beispielsweise in einem Rohr 216 ange-

ordnet sein, das mit dem Inneren des Gehäuses 212
verbunden ist. Es versteht sich, dass das Rohr 216 auch
eine andere Geometrie und Ausrichtung aufweisen
kann. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel erstreckt
sich ein zylindrisches Rohr 216 nach oben und ist über
einen gekrümmten Kanal 218 mit dem Gehäuseinneren
verbunden. Der Zylinder 214 mit dem Löschmittel befin-
det sich im Rohr 216. Wärme steigt im Brandfall im Rohr
nach oben und löst die Freigabe des Löschmittels in
bekannter Weise aus.
[0045] Die oben erläutertenAusführungsbeispiele die-
nen der Illustration der in den Ansprüchen beanspruch-
ten Erfindung. Merkmale, welche gemeinsam mit ande-
ren Merkmalen offenbart sind, können in der Regel auch
alleine oder in Kombination mit anderen Merkmalen, die
im Text oder in den Zeichnungen explizit oder implizit in
den Ausführungsbeispielen offenbart sind, verwendet
werden. Maße und Größen sind nur beispielhaft ange-
geben. Dem Fachmann ergeben sich geeignete Berei-
che aus seinem Fachwissen und brauchen hier daher
nicht näher erläutert werden. Die Offenbarung einer kon-
kreten Ausgestaltung eines Merkmals bedeutet nicht,
dass die Erfindung auf diese konkrete Ausgestaltung
beschränktwerdensoll. Vielmehr kannein solchesMerk-
mal durch eine Vielzahl anderer, dem Fachmann geläu-
figen Ausgestaltungen verwirklicht werden. Die Erfin-
dung kann daher nicht nur in Form der erläuterten Aus-
gestaltungen verwirklicht werden, sondern durch alle
Ausgestaltungen, welche vom Schutzbereich der beige-
fügten Ansprüche abgedeckt sind.
[0046] DieBegriffe "oben", "unten", "rechts" und "links"
beziehen sich ausschließlich auf die beigefügten Zeich-
nungen. Es versteht sich, dass beanspruchteVorrichtun-
gen auch eine andere Orientierung annehmen können.
Der Begriff "enthaltend" und der Begriff "umfassend"
bedeuten, dass weitere, nicht-genannte Komponenten
vorgesehen sein können. Unter demBegriff "imWesent-
lichen", "vorwiegend" und "überwiegend" fallen alle
Merkmale, die eine Eigenschaft oder einenGehalt mehr-
heitlich, d.h. mehr als alle anderen genannten Kompo-
nenten oder Eigenschaften des Merkmals aufweisen,
also bei zwei Komponenten beispielsweise mehr als
50%.

Patentansprüche

1. Monitoranordnung (10) enthaltend:

(a) ein Gehäuse (12);
(b) einen in dem Gehäuse zur öffentlichen An-
zeige von Informationen gehaltenen Monitor
(14); und
(c) Befestigungsmittel zumBefestigen desGeh-
äuses (12) in einem öffentlichen Verkehrsmittel;

dadurch gekennzeichnet, dass
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(d) der Monitor (14) ein Modul bildet, das zer-
störungsfrei lösbar in dem Gehäuse (12) befes-
tigbar ist; und
(e) eine selbstauslösende Feuerlöscheinrich-
tung (16) vorgesehen ist, mit welcher Feuer in
oder an der Monitoranordnung (10) löschbar
sind.

2. Monitoranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dassdasGehäuse (12) geschlosse-
nen ist, und eine von der Vorderseite des Monitors
verschließbare Öffnung oder eine transparente
Scheibe an der Vorderseite des Gehäuses aufweist.

3. Monitoranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse (12) auf der
Rückseite ganz oder teilweise offen ist und Befesti-
gungsmittel aufweist, mit welchen das Gehäuse an
einer Oberfläche befestigbar ist, so dass der Geh-
äuseinnenraum abgeschlossen ist.

4. Monitoranordnung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Feuerlöschein-
richtung (16) einen Zylinder mit einem Feuerlö-
schmedium und einen Sensor oder Auslöser um-
fasst.

5. Monitoranordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zylinder innerhalb des
Gehäuses angeordnet ist und bevorzugt vorgese-
hen ist, dass der Monitor (14) auf der Rückseite
gekrümmt ist, so dass ein Bereich mit geringerer
Dicke gebildet wird und die Feuerlöscheinrichtung
(16) in diesem Bereich angeordnet ist.

6. Monitor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der Zylinder in einem geschlossenen
Hohlraum außerhalb des Gehäuses (12) angeord-
net sind,welcher über einRohr, einenSchlauchoder
einen anderen geeigneten Verbindungskanal mit
dem Inneren des Gehäuses (12) verbunden ist.

7. Monitoranordnung nach einem der vorgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Monitor (14) von einem handelsüblichen Monitor
gebildet ist.

8. Monitoranordnung nach einem der vorgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
oder mehrere Standardschnittstellen vorgesehen
sind, über welche Energie und/oder Informationen
übertragbar sind.

9. Monitoranordnung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Drahtlosschnittstelle vor-
gesehen ist.

10. Monitoranordnung nach Anspruch 8 oder 9, da-

durch gekennzeichnet, dass eine Steuereinheit
(34) zur Steuerung des Monitors (14) vorgesehen
ist, welche über die Schnittstelle kommuniziert.

11. Monitoranordnung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinheit (34) fernbe-
dienbar ist.

12. Monitoranordnung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dasswenigstens zwei Mo-
nitore (14) mit der Steuereinheit (34) steuerbar sind.

13. Monitoranordnung nach einem der vorgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (12) aus Metall, nicht-brennbarem Kunst-
stoff, Glas, Verbundstoff oder einem anderen nicht-
brennbaren Material gefertigt ist.

14. Monitoranordnung nach einem der vorgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Monitor (14) rüttel‑ und schüttelfest im Gehäuse
(12) gehalten ist.

15. Monitoranordnung nach einem der vorgehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Kameraund/odereinBewegungssensorumfasst ist.

16. Modulanordnung zur Herstellung vonMonitoranord-
nungen (10) für öffentliche Verkehrsmittel nach ei-
nem der vorgehenden Ansprüche enthaltend:

(a) eine Vielzahl von Gehäusen (12) unter-
schiedlicher Art und Größe;
(b) eine Vielzahl von Monitoren (14) unter-
schiedlicher Art und Größe, welche in zugehö-
rige Gehäuse (12) zerstörungsfrei lösbar ein-
baubar sind; und
(c) eine Vielzahl von selbstauslösenden Feuer-
löscheinrichtungen (16), deren Größe an die
Gehäuse (12) angepasst sind;

dadurch gekennzeichnet, dass
(d) die für eine Verwendung ausgewähltenGehäuse
(12), Monitore (14) und Feuerlöscheinrichtungen
(16) in unterschiedlichen Kombinationen modulhaft
zusammenbaubar sind.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Öffentliches Verkehrsmittel mit einer darin mit Be-
festigungsmitteln befestigten Monitoranordnung
(10) zur öffentlichen Anzeige von Inhalten, wobei
die Monitoranordnung enthält:

(a) ein Gehäuse (12), welches mit den Befesti-
gungsmitteln in dem öffentlichen Verkehrsmittel
befestigt ist; und
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(b) einen in dem Gehäuse gehaltenen Monitor
(14);
dadurch gekennzeichnet, dass
(d) der Monitor (14) ein Modul bildet, das zer-
störungsfrei lösbar in dem Gehäuse (12) befes-
tigbar ist; und
(e) eine selbstauslösende Feuerlöscheinrich-
tung (16) vorgesehen ist, mit welcher Feuer in
oder an der Monitoranordnung (10) löschbar
sind.

2. Öffentliches Verkehrsmittel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (12)
geschlossenen ist und eine von der Vorderseite
des Monitors verschließbare Öffnung oder eine
transparente Scheibe an der Vorderseite des Geh-
äuses aufweist.

3. Öffentliches Verkehrsmittel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (12)
auf der Rückseite ganz oder teilweise offen ist und
Befestigungsmittel aufweist, mit welchen das Ge-
häuse an einer Oberfläche in dem öffentlichen Ver-
kehrsmittel befestigbar ist, so dass der Gehäusein-
nenraum abgeschlossen ist.

4. Öffentliches Verkehrsmittel nach Anspruch 2 oder 3,
dadurchgekennzeichnet,dassdieFeuerlöschein-
richtung (16) einen Zylinder mit einem Feuerlö-
schmedium und einen Sensor oder Auslöser um-
fasst.

5. Öffentliches Verkehrsmittel nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zylinder inner-
halb des Gehäuses angeordnet ist und bevorzugt
vorgesehen ist, dass der Monitor (14) auf der Rück-
seite gekrümmt ist, so dass ein Bereich mit geringe-
rer Dicke gebildet wird und die Feuerlöscheinrich-
tung (16) in diesem Bereich angeordnet ist.

6. Öffentliches Verkehrsmittel nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zylinder in einem
geschlossenen Hohlraum außerhalb des Gehäuses
(12) angeordnet sind, welcher über ein Rohr, einen
Schlauch oder einen anderen geeigneten Verbin-
dungskanal mit dem Inneren des Gehäuses (12)
verbunden ist.

7. Öffentliches Verkehrsmittel nach einem der vorgeh-
endenAnsprüche,dadurchgekennzeichnet, dass
derMonitor (14) von einemhandelsüblichenMonitor
gebildet ist.

8. Öffentliches Verkehrsmittel nach einem der vorgeh-
endenAnsprüche,dadurchgekennzeichnet, dass
eine odermehrere Standardschnittstellen in derMo-
nitoranordnung vorgesehen sind, über welche Ener-
gie und/oder Informationen übertragbar sind.

9. Öffentliches Verkehrsmittel nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Drahtlosschnitt-
stelle in der Monitoranordnung vorgesehen ist.

10. Öffentliches Verkehrsmittel nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuereinheit
(34) zurSteuerungdesMonitors (14) vorgesehen ist,
welche über die Schnittstelle kommuniziert.

11. Öffentliches Verkehrsmittel nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit
(34) fernbedienbar ist.

12. Öffentliches Verkehrsmittel nach Anspruch 10 oder
11, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
zwei Monitore (14)mit der Steuereinheit (34) steuer-
bar sind.

13. Öffentliches Verkehrsmittel nach einem der vorgeh-
endenAnsprüche,dadurchgekennzeichnet, dass
das Gehäuse (12) aus Metall, nicht-brennbarem
Kunststoff, Glas, Verbundstoff oder einem anderen
nicht-brennbaren Material gefertigt ist.

14. Öffentliches Verkehrsmittel nach einem der vorgeh-
endenAnsprüche,dadurchgekennzeichnet, dass
der Monitor (14) rüttel‑ und schüttelfest im Gehäuse
(12) gehalten ist.

15. Öffentliches Verkehrsmittel nach einem der vorgeh-
endenAnsprüche,dadurchgekennzeichnet, dass
eine Kamera und/oder ein Bewegungssensor um-
fasst ist.

16. Öffentliches Verkehrsmittel mit einer Monitoranord-
nung nach einem der vorgehenden Ansprüche, wo-
bei die Monitoranordnung aus einer Modulanord-
nung hergestellt ist, enthaltend:

(a) eine Vielzahl von Gehäusen (12) unter-
schiedlicher Art und Größe;
(b) eine Vielzahl von Monitoren (14) unter-
schiedlicher Art und Größe, welche in zugehö-
rige Gehäuse (12) zerstörungsfrei lösbar ein-
baubar sind; und
(c) eine Vielzahl von selbstauslösenden Feuer-
löscheinrichtungen (16), deren Größe an die
Gehäuse (12) angepasst sind;
dadurch gekennzeichnet, dass
(d) die für eine Verwendung ausgewählten Ge-
häuse (12), Monitore (14) und Feuerlöschein-
richtungen (16) in unterschiedlichen Kombina-
tionen modulhaft zusammenbaubar sind.
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